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Thüringer Gesetz zur Anerkennung und Förderung der Musik- und jugendkunstschulen im

Freistaat Thüringen (thüringer Musik- und Jugendkunstschutgesetz; Drs. 7/3385)

: Sehrgeehrfcefrau Landtagspräsidentin,

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

der Verband deutscher Musikschulen (VdNi) spricht sich für den vorgelegten Gesetzentwurf aus

und begrüßt die darin angelegte Regelungssystematiksehr. Fürdie Zukunffcsfähigkeit öffentlicher

Musikschuien und Jugendkunsfcschulen werden Anerkennungs- und Förderme.chanismen geschaf"

fen/ mit denen die Sicherung der Einnchtungsstrukturen und eines breifc angelegten wie quaiitativ •

hochwertigen Angebotes, die Gewährleisfcung der Zugangsoffenheit für Nutzerinnen und Nutzer

sowie die Verbesserung der Situation bei 'den Beschäftigungsverhältnissen, das Ziel der Nach-

•wuchsgewinnungvon Fachkräften und die Personatentwicklung durch Fort- und W.eEterbitdungim,

Fokus sind,

Dabei werden ebenso derjeweiilge Interessen- und Zuständlgkeltsbereich von Trägern und Land

austanert und sich gegenseitig ergänzend definiert wie auch die gemeinsame, abgestimmte

Verantwortung für.eEne-öffentiiche IViusikschul- und JugendRunstschul-Landschaft sichtbar, Mit

diesem Gesetz werden nunmehr nach dem 2008 verfassungsgenchtiich vorgegebenen Wegfail

der institutionefien Förderung der Musikschulen die praktikablen Instrumente für eine rechts-

sichere Umsetzung des Förd.erziel des Freistaats geschaffen. •

Die Realisierung dieses Gesetzentwurfes würde für Musikschuien und jugendkunstschuien eine

sichere Planungsgrundlage zur Steuerung ihrer Einrichtungen und Angebotsentwicklungen bereit-

stellen. Das deutliche Engagement des Freistaats in den Bereichen der musikalischen und
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künstlerischen Bildung und Ausbildung Ist einerseits durch das Bekenntnis zur Unterstützung der

Grundversorguhg ein wesentlicher Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen im Land,

andererseits setzt dieses Engagement gezielt Akzente in den wichtigen Segmenten der

BegabungsfÖrderung und der Unterstützung von Kooperationen,

Der Gesetzentwurf erkennt und formuliert deutlich die Konformität mit den Regelungen der EU-

Beihilfe-REchtlinie, Die Regelungen Em Gesetzentwurf gehen nach Ansicht des VdM ebenso.kon-

form mit den Bestimmungen zu EU-Dienstielstungs-Richtlinie und EU-Wettbewerbs-Richfcilme,

Der Gesetzentwurf stellt gleichermaßen auf die Landesveräntworfcung ab wie auf den Öffentiichen

Bildungsauftrag im Rahmen der Daseinsvdrsorge auf kommunaler Ebene (Tragerverantwortung)

und bekennt sich mit den im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen sowohl zu den Ziden des

Artikels 20 der Verfassung des Freistaats Thüringen als auch zu den Zielen des § 2 Abs, 2 der

Thüringer Kommunaiordnung.

Es seien nur wenige kleine Hinweise erlaubt, die eine inhaltliche bzw. sprachliche PräzisEerung

vorschlagen;

a) In § 3 Abs. 2 Zif, 6 wird in der Aufzählung bei Nr. 10 von geeigneten Maßnahmen für

Angebots-Zugänglichkeitfür Menschen mit Behinderungen gesprochen - hier wäre zu

überlegen, ob efne Formulierung gefunden werden könnte, die das vöikerrechfciich verbind-

liche Zie! von inklusion bzw. den Grundgedanken von diversitätsorient!erten Angeboten

hier ebenso bzw, zusätzlich zur bisherigen Formulierung in den Biick nehmen könnte.

b) In § 3 Abs. 3 wird umgangssprachlich von „Festangestetlfcen" und „freien" Honorarlehr-

kräften gesprochen. EinAnstellungsverhäitnis istdas, was es ist: ein Anstellungsverhält-

nis. Das Attribut „fest" hat keine arbeitsrechtiiche oder sozialversicherungsrechdiche

Konsequenz und ist In der Verbindung zum Begriff der Anstellung bzw, des Anstellungs-

Verhältnisses falsch verwendet Ebenso ist das Attribut „frei" in Bezug auf Honorar-

Lehrkräfte irreführend; es müsste präzise heißen: freiberufiich tätige Lehrkräfte,

c) Die Regelung in § 8 zur Bemessung der Finanzlerungsbeteiiigung der Träger geht in der

vorliegenden Formulierung sachlich fehi, auch wenn das Ziel klar zu sein scheint. Die

Formulierung des Entwurfs !ässt bei der Bezugnahme auf die Gesamtausgaben außer

Acht, dass sich mit Berücksichtigung der Landesförderung in den Gesamtausgaben eine

grundsätzlich andere Bemessungsgrundlage ergibt als ohne Einbeziehung der Landes-

förderung, Es wird bei der Definition der Gesamtausgaben auch nicht unterschieden

zwjschen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt bzw. unter betriebswirfcschaft-

lichen Prämissen bei Investitionen nichtzwischen ErgebnishaushaltfAbschreibungswerte)

und Flnarizhaushalt (Zahlungsffüsse), Im Freistaat Bayern Ist die für die Gewährung des

Staatszuschusses seit Jahrzehnten bewährte Bemessungsgröße der kommunalen

Finanzierungsbeteiligung 50 Prozent der Lehrpersonalausgaben des Vorjahres,
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Abschließend sei gesagt, dass Thüringen mit diesem Gesetzentwurf/dermEtden öffentlichen

Musikschuien und öffentlichen Jugendkunstschulen beide Einrichtungsformen in ihrer

Sparten-Spezifik als gieichwertig für die kommunal verantworteten Angebote kultureller

Bildung bewertet und zügiejch ihre unterschiedliche Struktur angemessen berücksichtigt,

einen Regeiungsrahmen setzt, mit dem ein besseres Zusammenwirken in der kommunalen

Bildungslandschaft ermöglicht wird. Ein solcher positiver Impuls ist auch Gesetzgebungs-

verfahren In anderen Bundesiändern zu wünschen,

Mit freundlichen Grüßen

Bundesgeschäffcsführer des Verbandes deutscher Musikschulen
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